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1. Bekanntmachung 
 

Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  
Nr.31 „Lebensmittelmarkt Dohrbaum“ 

 (Aufstellungsverfahren) 
- Einleitung des Bebauungsplanverfahrens gem. § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 2 

BauGB 
 
In seiner Sitzung am 17.11.2021 hat der Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen des Rates der Stadt 
Schwerte auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit gültigen Fassung beschlossen: 
Entsprechend des Antrags der Münsterland Ruhr Immobilien GmbH  gem. § 12 Abs. 2 BauGB vom 
01.10.2021 ist für den räumlichen Geltungsbereich der Anlage 2 das Verfahren zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 31 „Lebensmittelmarkt Dohrbaum“  gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB durchzuführen.  
 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 31 sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Erstellung eines großflächigen Lebensmittelmarkts mit Bäckerei / Café mit ca. 
1.300 m² bzw. 200 m² Verkaufsfläche und entsprechenden Stellplatzanlagen geschaffen werden. 
Das ca. 0,72 ha große Plangebiet liegt am Schnittpunkt des Alten Dortmunder Wegs und der Kreisstraße 
Am Eckey in Schwerte, siehe Übersichtsplan auf Seite 5. 
Für die Zulässigkeit des Lebensmittelmarktes ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 31 erforderlich.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 31 „Lebensmittelmarkt Dohrbaum“ der Stadt Schwerte einschließlich der Begründung erfolgt gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit §§ 2 und 3 des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) vom 
28.05.2020 (BGBl. I S. 1041) durch eine Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadt Schwerte im 
Zeitraum vom 07.02.2022 bis einschl. 21.02.2022. 
 
Die Veröffentlichung im Internet erfolgt auf der Internetseite www.schwerte.de und unter: 
https://nw.bauleitplanung-online.de/ 
 
Zusätzlich stehen Informationen auf dem zentralen Internetportal des Landes Nordrhein-Westfalen unter 
https://uvp-verbund.de/html/nw/res/liste_bauleitplanung.pdf zur Verfügung. 
 
Auskünfte zur beabsichtigten Planung werden unter der Rufnummer 02304/104-253 erteilt.  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen z.B. schriftlich, elektronisch oder in Ausnahme-
fällen nach Terminvereinbarung auch zur Niederschrift im Planungsamt, Rathaus I, Ebene 4, Rathaus-
straße 31, 58239 Schwerte, vorgebracht werden.  
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen und wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene 
Stellungnahmen sind bei der Stadt Schwerte verfügbar und liegen mit aus: 
Artenschutzrechtliche Vorprüfung und Umweltbericht zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 31 
 
Stellungnahmen, die nicht fristgerecht abgegeben wurden, können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  
 
 
 
 
 
 

https://nw.bauleitplanung-online.de/
https://uvp-verbund.de/html/nw/res/liste_bauleitplanung.pdf
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Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
61-26-04/31 
Schwerte, 24.01.2022 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. 
Axourgos 
 
 
 
 
 
 

- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 31 „Lebensmittelmarkt Dohrbaum“ der 
Stadt Schwerte vom 24.01.2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser Offenlegungsbeschlüsse nach Ablauf von 6 Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die Offenlegungsbeschlüsse sind nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat die Offenlegungsbeschlüsse vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Ich bestätige, dass gemäß § 7 Absatz 4 und Absatz 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
Schwerte, 24.01.2022 
  
 
 
gez. 
Axourgos 
Bürgermeister 
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2. Bekanntmachung 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 166 der Stadt Schwerte “Wannebachstraße“  
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB vom 23.06.2021 

- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
 

In seiner Sitzung am 23.06.2021 hat der Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen des Rates der Stadt 
Schwerte auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit gültigen Fassung beschlossen, zur ersten Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 166 „Wannebachstraße“ das erforderliche Verfahren einzuleiten und die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form eines 14-tägigen Aushangs der 
Planunterlagen durchzuführen.  
 
Die aufzustellende Änderung des Bebauungsplans liegt nordöstlich von Westhofen bzw. südwestlich 
von Rosen an der Wannebachstraße, siehe Übersichtsplan auf Seite 8. 
 
Ursprünglich wurde im Bebauungsplan Nr. 166 „Wannebachstraße“ eine Trasse für eine Höchstspan-
nungsfreileitung berücksichtigt. Diese Leitung wird nun außerhalb des Gebietes der Stadt Schwerte re-
alisiert. Mit der Änderung des Bebauungsplanes sollen der Zuschnitt des Gewerbebaulandes sowie die 
verkehrliche Erschließung gegenüber der dem rechtswirksamen Bebauungsplan zugrundeliegenden Pla-
nung optimiert werden. 
 
Die frühzeitige Beteiligung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 166 „Wannebachstraße“ erfolgt 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit §§ 2 und 3 des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) 
vom 28.05.2020 (BGBl. I S. 1041) durch eine Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadt Schwerte 
im Zeitraum vom 07.02.2022 bis einschl. 21.02.2022. 
 
Die Veröffentlichung im Internet erfolgt auf der Internetseite https://nw.bauleitplanung-online.de/pla-
ene/schwerte . 
 
Zusätzlich stehen Informationen auf dem zentralen Internetportal des Landes Nordrhein-Westfalen unter 
https://uvp-verbund.de/html/nw/res/liste_bauleitplanung.pdf zur Verfügung. 
 
Auskünfte zur beabsichtigten Planung werden unter der Rufnummer 02304/104-253 erteilt.  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen z.B. schriftlich, elektronisch oder in Ausnahme-
fällen nach Terminvereinbarung auch zur Niederschrift im Planungsamt, Rathaus I, Ebene 4, Rathaus-
straße 31, 58239 Schwerte, vorgebracht werden.  
 
Der Öffentlichkeit soll damit frühzeitig die Möglichkeit gegeben werden, sich über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung 
des Gebietes in Betracht kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu informieren 
und Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu nehmen. 
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
61-26-03/166 1.Änd. 
Schwerte, 24.01.2022 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Axourgos 
 

https://nw.bauleitplanung-online.de/plaene/schwerte
https://nw.bauleitplanung-online.de/plaene/schwerte
https://uvp-verbund.de/html/nw/res/liste_bauleitplanung.pdf
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG – 

 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 166 der Stadt Schwerte „Wannebachstraße“ – Aufstellungs-
beschluss gem. § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 BauGB vom 02.08.2021 - wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieses Aufstellungsbeschlusses nach Ablauf von 6 Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) der Aufstellungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Aufstellungsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Ich bestätige, dass gemäß § 7 Absatz 4 und Absatz 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
Schwerte, 24.01.2022 
 
 
 
 
gez. 
Axourgos 
Bürgermeister 
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3. Bekanntmachung 
 

Bebauungsplan Nr. 200 der Stadt Schwerte “Neubau Albert-Schweitzer-Schule“  
(Aufstellungsverfahren) 

 
- Satzung vom 24.01.2022 

 
In seiner Sitzung am 01.12.2021 hat der Rat der Stadt Schwerte beschlossen:  
 
„a) Zu den im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB einge-
gangenen öffentlichen und privaten Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 200 “Neubau Albert-
Schweitzer-Schule“ werden die in Anlage 4 und 5 dieser Vorlage aufgeführten Beschlüsse gefasst. 
 
b) Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander wird der 
Bebauungsplan Nr. 200 “Neubau Albert-Schweitzer-Schule“ (Anlage 2) samt seiner Begründung und 
Umweltbericht (Anlage 3) als Satzung beschlossen.“ 
 
Rechtsgrundlage: 
Diese Satzung beruht auf § 2 und § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) sowie § 7 und § 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666) jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem beigefügtem Übersichtsplan auf Seite 11 zu entnehmen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 200 “Neubau Albert-Schweitzer-Schule“ einschließlich der Begründung sowie 
der weiteren oben im Beschluss genannten Anlagen kann gem. § 10 Abs. 3 BauGB während der Dienst-
stunden im Rathaus I, Planungsamt, Rathausstraße 31, 58239 Schwerte, eingesehen werden. 
Dort werden ebenso die in dem Bebauungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschriften und sonstigen 
außerstaatlichen Regelwerke zur Einsicht bereit gehalten. 
 
Mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 200 “Neubau Albert-
Schweitzer-Schule“ in Kraft. 

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

61-26-03/200 
Schwerte, 24.01.2022 
Der Bürgermeister 
 

 

 

gez. 
Axourgos 
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

 
Der Bebauungsplan Nr. 200 der Stadt Schwerte „Neubau Albert-Schweitzer-Schule“ vom 24.01.2022 
wird hiermit öffentlich als Satzung bekannt gemacht.  
 
Hinweise: 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der   
    Gemeindeordnung NRW beim Zustandekommen dieses Satzungsbeschlusses nach Ablauf von 6 Mo-
naten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 
    a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  
         nicht durchgeführt, 
    b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
    c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
    d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte  
         Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
2. Des Weiteren wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Geltendmachung der Verletzung von   
    Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Abwägungsmängeln und die Rechtsfolgen der  
    nachstehenden Bestimmungen hingewiesen. 
 
    Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich: 
    a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  
        Verfahrens- und Formvorschriften, 
    b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über  
         das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
    c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb    
       eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich   
       gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend  
       gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
3. Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB hingewiesen. Der  
    Entschädigungsberechtigte kann demzufolge Entschädigung verlangen, wenn die in den § 39 bis 42    
    BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs  
    dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem  
    Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 
    Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei   
    Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten  
    Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
 
Schwerte, 24.01.2022 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
gez. 
Axourgos 
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4. Bekanntmachung 
Bebauungsplan Nr. 20 „Kornweg“ der Stadt Schwerte (Aufhebungsverfahren) 

- Satzung vom 24.01.2022  
 
 
In seiner Sitzung am 01.12.2021 hat der Rat der Stadt Schwerte den Satzungsbeschluss zur Aufhebung 
des Bebauungsplanes Nr. 20 „Kornweg“ der Stadt Schwerte gefasst. 
 
Rechtsgrundlage: 
Diese Satzung beruht auf § 2 und § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) sowie § 7 und § 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666) jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem beigefügtem Übersichtsplan auf Seite 14 zu entnehmen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 20 „Kornweg“ sowie die Begründung zur Aufhebung können gem. §10 Abs. 3 
BauGB während der Dienststunden im Rathaus I, Planungsamt, Rathausstraße 31, 58239 Schwerte, ein-
gesehen werden. Dort werden ebenso die in dem Bebauungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschrif-
ten und sonstigen außerstaatlichen Regelwerke zur Einsicht bereit gehalten. 
 
Mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 BauGB tritt der Bebauungsplan außer Kraft.  
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
61-26-02/20 Aufh.  
Schwerte, 24.01.2022 
Der Bürgermeister 
 
 
 
gez. 
Axourgos 
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 20 „Kornweg“ der Stadt Schwerte vom 24.01.2022 wird hier-
mit öffentlich als Satzung bekannt gemacht.  
 
Hinweise: 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der   
Gemeindeordnung NRW beim Zustandekommen dieses Satzungsbeschlusses nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 
    a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  
         nicht durchgeführt, 
    b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
    c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
    d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte  
         Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
2. Des Weiteren wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Geltendmachung der Verletzung von   
    Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Abwägungsmängeln und die Rechtsfolgen der  
    nachstehenden Bestimmungen hingewiesen. 
 
    Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich: 
    a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  
        Verfahrens- und Formvorschriften, 
    b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über  
         das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
    c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb    
       eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich   
       gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend  
       gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
3. Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB hingewiesen. Der  
    Entschädigungsberechtigte kann demzufolge Entschädigung verlangen, wenn die in den § 39 bis 42    
    BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs  
    dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem  
    Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 
    Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei   
    Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten  
    Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
 
Schwerte, 24.01.2022 
Der Bürgermeister 
 
 
 
gez. 
Axourgos 
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5. Bekanntmachung 
 

Bezirksregierung Arnsberg        29.01.2022 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses und der Planunterlagen für den Ausbau der 

B236 in der Ortsdurchfahrt Schwerte von Bau-km 0+050 bis Bau-km 1+750 auf dem 
Gebiet der Stadt Schwerte, Kreis Unna, Gemarkung Schwerte 

 
I. 

Mit Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Arnsberg vom 16.12.2021 - 25.04.1.11-02/19, ist 
der Plan des o. a. Bauvorhaben gem. § 17 Satz 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) und § 74 Abs. 
1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) NRW festgestellt worden.  
 

II. 
1. Da mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungsbeschlusses vorzunehmen wären, wird die Zu-

stellung gemäß § 74 Abs. 5 VwVfG NRW durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt.  
 

Der Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen sind auf der Internetseite der Bezirksregie-
rung Arnsberg unter https://www.bra.nrw.de/-3567 ab dem 07.02.2022 einsehbar. Für die Vollstän-
digkeit und Übereinstimmung der im Internet veröffentlichten Unterlagen mit den amtlichen Aus-
legungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unter-
lagen ist maßgeblich.  

 
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses liegt zusammen mit einer Ausfertigung der fest-
gestellten Planunterlagen in der Zeit vom 07.02.2022 bis 21.02.2022 (einschließlich) in der Stadt 
Schwerte zur allgemeinen Einsichtnahme unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen aus: 

 
Stadt Schwerte 
Planungsamt 
Rathaus I 
Rathausstr. 31 
58239 Schwerte 
 
Ebene 4 - Raum 411a 
Telefon: 02304 – 104-643 
E-Mail: sebastian.sommerfeld@stadt-schwerte.de 
 
Alle Ämter der Stadtverwaltung Schwerte sind nur noch mit fest verein-
barten Terminen zu erreichen. Termine können telefonisch oder per Mail 
mit der/dem zuständigen Mitarbeiter*in vereinbart werden. 
Ein Mund-Nasen-Schutz ist für den Besuch im Rathaus Pflicht. 

Montag – Freitag 
08.00 – 12.00 Uhr 
 
Zusätzlich Don-
nerstag 
14.00 – 17.00 Uhr  
 
 

 
In der gegenwärtigen Situation sollte vermehrt von der Einsichtnahme im Internet Ge-
brauch gemacht werden. 
 

2. Zu den eingegangenen Einwendungen hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW eine Gegenäuße-
rung erstellt, die anonymisiert Bestandteil der Planunterlagen ist. Den Personen, die in diesem 
Verfahren Einwendungen erhoben haben, wurde diese bereits zugeschickt. 

 
3. Der Planfeststellungsbeschluss gilt mit dem Ende der Auslegungsfrist allen Betroffenen und den-

jenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, als zuge-
stellt (§ 74 Abs. 5 Satz 3 VwVfG). 

 

https://www.bra.nrw.de/-3567
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4. Bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist kann der Planfeststellungsbeschluss von den Betroffenen und 
denjenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bei der Bezirksregierung Arnsberg, De-
zernat 25, Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg schriftlich oder elektronisch angefordert werden. 

 

III. Gegenstand des Vorhabens 
 Der vorliegende Planfeststellungsbeschluss beinhaltet in erster Linie: 
  

• den Ausbau der B 236 in der gesamten Ortsdurchfahrt Schwerte von der Kreuzung B236 
(Bethunestraße) / L673 (Ostenstr. / Schützenstr.) im Abschnitt 54, Stat. 1,047, bis zur 
Kreuzung Am Eckey (K20) / Talweg im Abschnitt 56.2, Stat. 0,007, südlich der BAB 1 

• die abschnittsweise Fahrstreifenerweiterung der durchgehenden Fahrbahn und der Kno-
tenpunktbereiche sowie die Anpassung der kreuzenden Straßen / Knotenpunkte und die 
Errichtung von Radwegen,  

• die Erneuerung der Eisenbahnüberführung („Rechteckbrücke“, Hörder Straße) 
• die Anordnung von passivem Lärmschutz,  
 

einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an Verkehrswegen und Anlagen Dritter. 
 
Der Vorhabenträgerin wurden Auflagen erteilt. 
 
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen und Forderun-
gen entschieden worden.  
 

IV. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die vorstehende Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach deren Zustellung, Klage beim 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erhoben werden. Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der letzte Tag der Auslegungsfrist (vgl. Abschnitt B, 
Ziffer 6 dieses Beschlusses).  
 
Die/der Kläger*in muss sich durch eine*n Prozessbevollmächtigte*n vertreten lassen. Welche Prozess-
bevollmächtigte dafür zugelassen sind, ergibt sich aus § 67 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 

Die Klage ist beim Gericht schriftlich zu erheben. Die Klage kann auch durch Übertragung eines elekt-
ronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person 
signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. 
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsver-
kehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

Die Klage muss die/den Kläger*in, den Beklagten - das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die 
Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 25 - und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind 
innerhalb einer Frist von zehn Wochen nach Klageerhebung anzugeben. Erklärungen und Beweismittel, 
die erst nach Ablauf der vorgenannten Frist vorgebracht werden, können durch das Gericht zurückge-
wiesen werden. 

Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss hat gem. § 80 Abs. 2 Nr. 3a 
VwGO keine aufschiebende Wirkung.  

Im Auftrag 
gez. Ernst 
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6. Bekanntmachung 
 

KORREKTUR 
 
Satzung über die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen 

der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schwerte (Feuerwehrentschädigungssat-
zung) vom 15.12.2021 

 
Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
Seite 666) und der §§ 3, 11, 12, 21 und 22 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015 (GV NRW S. 886), jeweils in der zurzeit gültigen 
Fassung, hat der Rat der Stadt Schwerte in seiner Sitzung am 01.12.2021 folgende Satzung über die 
Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Schwerte beschlossen:  
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr Schwerte. 
  
 

§ 2 
Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte 

 
(1) Der/die ehrenamtliche Leiter*in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schwerte und seine/ihre bis 
      zu zwei ehrenamtlichen Stellvertreter*innen erhalten gemäß § 11 Abs. 6 i. V. m. § 12 Abs. 7 
      BHKG eine nach § 2 Abs. 4 dieser Satzung ermittelte monatliche pauschale Aufwandsentschädi- 
      gung. Darüber hinaus wird den Funktionsträgern*innen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
      Schwerte eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung gemäß § 22 Abs. 2 BHKG gewährt,  
      die nach § 2 Abs. 4 der Satzung ermittelt wird. 
 
(2) Mit der Aufwandsentschädigung sind alle mit der Wahrnehmung der Führungsfunktion verbunde- 
      nen notwendigen Ausgaben abgegolten, so dass darüber hinaus kein individueller Auslagenersatz  
      verlangt werden kann. Lohnfortzahlungen bzw. Verdienstausfallentschädigungen, Kinderbetreu- 
      ungskosten sowie sonstige versicherungsrechtliche Ansprüche bleiben hiervon unberührt, sind aber  
      nicht Gegenstand dieser Satzung.      
 
 (3) Nimmt ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Schwerte mehrere mit einer Aufwands- 
      entschädigung verbundene Funktionen nach § 2 Abs. 4 dieser Satzung wahr, so wird nur die je- 
      weils höhere Aufwandsentschädigung gewährt 

(4) Basis für die Ermittlung der Höhe der Aufwandsentschädigung ist die jeweils für die Stadt  
      Schwerte geltende monatliche Pauschale für Mitglieder kommunaler Vertretungen, bezogen auf  
      Ratsmitglieder und Fraktionsvorsitzende, gemäß der Regelungen in der Verordnung über die Ent- 
      schädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung  
      - EntschVO) vom 05. Mai 2014 in der jeweils geltenden Fassung.  
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Auf dieser Grundlage steht den Funktionsträgern der Feuerwehr, entsprechend der wahrgenommenen 
Funktionen, folgende Aufwandsentschädigung zu: 

 
 

Funktionen          
 

Aufwandsentschädigung bezogen auf  
Regelung in der EntschVO 

Monatlicher 
Betrag (zur-
zeit gültig) 

Leitung der Feuerwehr 
 
Leiter*in der Feuerwehr 
 
 
stellv. Leiter*in der Feuerwehr 

 
 
1/2 der Aufwandsentschädigung einer/eines  
Fraktionsvorsitzenden 
 
Aufwandsentschädigung eines Ratsmitgliedes 
 

 
 

469,50 € 
 
 

313,00 € 
 

Funktionsträger*innen 
      
Zugführer*in 
 
 
Einheitsführer*in 
 
 
Jugendfeuerwehrwart*in 
 
 
stellv. Einheitsführer*in 
 
 
stellv. Jugendfeuerwehrwart*in 
 
 
Ausbilder*in Jugendfeuerwehr 
 
 

 
 
1/2 der Aufwandsentschädigung eines  
Ratsmitgliedes 
 
1/3 der Aufwandsentschädigung eines  
Ratsmitgliedes 
 
1/3 der Aufwandsentschädigung eines  
Ratsmitgliedes 
 
1/6 der Aufwandsentschädigung eines  
Ratsmitgliedes 
 
1/6 der Aufwandsentschädigung eines  
Ratsmitgliedes 
 
1/6 der Aufwandsentschädigung eines  
Ratsmitgliedes 
 

 
 

156,50 € 
 
 

104,33 € 
 
 

104,33 € 
 
 

52,17 € 
 
 

52,17 € 
 
 

52,17 € 
 

 
 
Die Aufwandsentschädigungen werden in den Jahren 2022 und 2023 nicht in voller Höhe gewährt, 
sondern sukzessive angepasst. Ab 2024 werden die Aufwandsentschädigungen entsprechend der je-
weils geltenden Fassung der Entschädigungsverordnung in voller Höhe gezahlt. 

 (5) Die Zahlung der Aufwandsentschädigung entfällt, wenn ein/e Fuktionsträger*in länger als drei 
      Monate ohne Unterbrechung seine/ihre ehrenamtliche Funktion nicht wahrnimmt. Die Zahlung 
      entfällt unmittelbar mit Monatsablauf im Fall des Rücktritts von der Funktion bzw. bei Funktions- 
      enthebung sowie beim Austritt bzw. Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr.    

(6) Zur Sicherstellung einer adäquaten Einsatzleitung wird ein C-Dienst eingesetzt, der über das ge- 
      wöhnliche Maß hinaus rund um die Uhr für den Einsatzdienst zur Verfügung steht. Beim C-Dienst 
      handelt es sich um eine definierte Führungsstufe einer Feuerwehr.  

      Dem/der jeweiligen Einsatzleiter*in (Funktion Verbandsführer*in) ist für diesen C-Dienst an 
      Werktagen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 36,00 Euro, sowie an Samstagen, Sonntagen  
      und Feiertagen in Höhe von 54,00 Euro zu gewähren. Die Auszahlung dieser Entschädigung er- 
      folgt vierteljährlich auf der Grundlage schriftlicher Nachweise in Form von Dienstplänen.  
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§ 3 
Entschädigungen für zusätzliche Übungsdienste 

 
Für die Zusammenarbeit mehrerer Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sind für zusätzliche Übungs-
dienste, die über den Dienstplan hinaus durchgeführt werden, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stel-
len. Pro Jahr dürfen bis zu vier Übungen stattfinden und je Teilnehmer*in wird maximal ein Verpfle-
gungsgeld in Höhe von 10,00 € erstattet. Die Auszahlung dieser Entschädigung erfolgt auf der Basis 
schriftlicher Nachweise in Form von Teilnehmerlisten und Rechnungsbelegen. Die Übungen müssen 
von dem/der Leiter*in der Feuerwehr oder dessen Vertreter*in genehmigt werden.    
 

§ 4 
Aufwandsentschädigung für Gerätewarte 

 
Für die Pflege und Wartung der Einsatzfahrzeuge und der feuerwehrtechnischen Geräte sind an die 
Einheiten, abhängig von der Anzahl der Fahrzeuge, jährlich Geldbeträge wie folgt zu zahlen:  
 
Pro Einsatzfahrzeug bis 7,5 Tonnen zG.:   60,00 Euro p. a.   
Pro Einsatzfahrzeug über 7,5 Tonnen zG.:  120,00 Euro p. a.  
 
Die Auszahlung der Beträge erfolgt jeweils im 3. Quartal eines Jahres.  
 

§ 5 
Aufwandsentschädigung für Einsatzkräfte 

 
Für die Teilnahme am Ausbildungs-, Übungs- und Einsatzdienst entstehen allen Mitgliedern der Frei-
willigen Feuerwehr Aufwendungen u. a. für Fahrtkosten, Reinigung der Privatkleidung sowie eines 
Teils der Dienstkleidung, Verpflegungsmehraufwand und Telefonkosten. Zur Abgeltung dieser Auf-
wendungen wird in den Jahren 2022 und 2023 jährlich ein Festbetrag in Höhe von 22.000,00 Euro zur 
Verfügung gestellt. Ab 2024 wird dieser Festbetrag auf 26.000,00 € erhöht. Der jährliche Betrag ist 
unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Mitgliederzahl der Einsatzabteilungen der Einheiten auf-
zuteilen. Für die Feststellung dieser Mitgliederzahl wird der 31.12. des jeweiligen Vorjahres festge-
legt. Der entsprechend der Mitgliederstärke ermittelte Betrag wird im 1. Quartal eines jeden Jahres auf 
die Konten der Einheiten überwiesen. Der Erhalt des Betrages ist jeweils durch den/die Einheitsfüh-
rer*in mit Empfangsbescheinigung zu bestätigen.   
 

§ 6 
Zuwendungen für Ehrungen 

 
Für Ehrungen werden je nach Jahreszugehörigkeit in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
Sachgutscheine in folgender Höhe überreicht:  
 
25 Jahre: 100,00 Euro  
35 Jahre:  100,00 Euro  
50 Jahre:    50,00 Euro  
60 Jahre:    50,00 Euro  
70 Jahre:    50,00 Euro  
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Feuerwehrentschädigungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Schwerte (Feuerwehrentschädigungssatzung) vom 08.12.2015 außer Kraft. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 
 

Die vorstehende Satzung über die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schwerte (Feuerwehrentschädigungssatzung) vom 15.12.2021 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
      wurde nicht durchgeführt, 
b)   diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   
c)   der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
       verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Die o. g. Satzung über die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen der Frei-
willigen Feuerwehr der Stadt Schwerte (Feuerwehrentschädigungssatzung) vom 15.12.2021 stimmt 
mit dem am 01.12.2021 gefassten Beschluss des Rates überein. 
 
Ich bestätige, dass gemäß § 7 Absatz 4 und Absatz 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
Schwerte, 15.12.2021 
 
 
 
 
gez. 
Axourgos 
Bürgermeister 
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7. Bekanntmachung 
 

Veröffentlichung des Sondervermögen Bäder Schwerte 
 

Bekanntmachung 
Jahresabschluss 2020 

 
Aufgrund der Vorschrift des § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (EigVO NRW) in Verbindung mit § 3 Abs. 5 der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird folgendes 
bekanntgemacht: 
 
Der Rat der Stadt Schwerte hat in seiner Sitzung am 01.12.2021 den Jahresabschluss des Sondervermö-
gens Bäder Schwerte für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020: 
 Der von der Betriebsleitung aufgestellte und von der Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH 

& Co. KG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft -, Dortmund, mit uneingeschränktem Bestätigungsver-
merk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2020 des Sondervermögens Bäder Schwerte wird gem. 
§ 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) festge-
stellt; der Lagebericht 2020 wird zur Kenntnis genommen. 

 Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 43.140.777,10 €. 
 
2. Ergebnisverwendungsvorschlag: 
 Aus dem Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von 1.913.210,69 € wird ein Betrag von 500.000,- € 

(brutto) an die Stadt Schwerte ausgeschüttet; der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vor-
getragen. 

 
3. Entlastung der Betriebsleitung: 
 Der Betriebsleitung sowie dem Betriebsausschuss des Sondervermögens Bäder Schwerte wird für 

das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. 
 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat folgenden Wortlaut: 
 
 „Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung i.V.m. 

Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des Betriebes Sondervermögen 
Bäder Schwerte. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2020 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner GmbH & Co. KG, Dortmund, 
bedient.  

 Diese hat mit Datum vom 25.08.2021 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 

 „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sondervermögen Bäder Schwerte 
 
 Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Sondervermögen Bäder 
Schwerte - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Sondervermögen Bäder 
Schwerte für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.  
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 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
  

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 
317 HGB und § 103 i.V.m. § 102 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägi-
gen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent-
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung ei-
nes Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist. 

 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen. 

 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt 
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sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-
nen. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 i.V.m. § 102 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
- falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-
higkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
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aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermit-
telt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzli-
chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 

 
 
 Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauff-

mann & Partner GmbH & Co. KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

 Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich. 

 Herne, den 19.01.2022 
 
 gpaNRW 
 Im Auftrag 
 
 Gregor Loges“ 
 
Die vorstehenden Feststellungen werden gem. § 26 Abs. 4 EigVO NRW in Verbindung mit § 3 Abs. 5 
JAP DVO öffentlich bekanntgemacht. Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und 
Anhang) sowie der Lagebericht liegen bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des Sonderver-
mögens Bäder Schwerte im Rathaus II, Konrad-Zuse-Str. 10, Zimmer 222, 58239 Schwerte, während 
der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Schwerte, 25.01.2022 
 
Sondervermögen Bäder Schwerte 
Der Betriebsleiter 
 
gez. Lambio 
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8. Bekanntmachung 
 

Einladung der berechtigten Jagdgenossen / Grundstückseigentümer (m/w/d) der 
Jagdgenossenschaft 

Schwerte Mitte/Rosen nördl. zur Genossenschaftsversammlung 
 
 

Die berechtigten Jagdgenossen / Grundstückseigentümer (m/w/d) der Jagdgenossenschaft 
Schwerte Mitte/Rosen nördl. werden hiermit zu der 

 
am    Mittwoch, den     02.03. 2022,  19.00 Uhr 

in der Reiterklause im Gut Ostberge 
Ostberger Straße 19, 44289 Dortmund 

 

stattfindenden, öffentlichen Genossenschaftsversammlung eingeladen. 
 
Auf die zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Regelungen und Vorschriften wird hingewiesen und um 
deren Beachtung wird gebeten.  
 
Wer sich als Eigentümer* in der Genossenschaftsversammlung vertreten lässt, hat eine entsprechende 
Vollmacht zu erteilen. Diese ist vor Beginn der Sitzung dem Versammlungsleiter zum Verbleib auszu-
händigen. Auf die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht kann nicht verzichtet werden. 
 
Die Genossenschaftsversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Jagdgenoss*en be-
schlussfähig. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Käufer* und Verkäufer* von bejagbaren Grundstücken im Bereich 
der Jagdgenossenschaft dieses zu melden und nachzuweisen haben. Das Ergebnis von Neuvermessun-
gen mit neuen Flurstückbezeichnungen ist ebenfalls mitzuteilen, damit das Jagdkataster entsprechend 
fortgeschrieben werden kann. 
Änderungen der persönlichen Daten sind auch mitzuteilen. 
 
Tagesordnung 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
 

2. Genehmigung der Niederschrift über die Genossenschaftsversammlung 
vom 15.09.2021 

 
3. Vergabe der Jagdpacht ab dem 01.04.2022 

 
4. Verschiedenes 

 
 
Schwerte, den  12.01. 2022 
 
 
gez. 
Krumme (Vorstand) 
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